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1 Vorbemerkung
Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung zur Einführung von Energiezonen wurde gemäss § 7
des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 5. Juni 2020 bis 4. August 2020 öffentlich aufgelegt.
Innerhalb der Auflagefrist wurde ein Einwendungsschreiben eingereicht.

2 Anträge und Stellungnahme
In der Einwendung werden mehrere Anträge zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten
formuliert. Nachfolgend werden die Themenfelder mit zugehörigen Anträgen dargelegt und jeweils
in einer Stellungnahme begründet, warum die Anträge nicht berücksichtigt werden können.

2.1 Zum energiepolitischen Umfeld
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Stellungnahme

Energiezonen sind ein Instrument der Nutzungsplanung. Die vorgeschlagene Umsetzung in der
Stadt Zürich orientiert sich an den gültigen energie- und klimapolitischen Zielen von Stadt und
Kanton Zürich. Energiezonen sind dabei als ein Baustein zu verstehen, welcher die Transforma-
tion der thermischen Energieversorgung weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren
Energien unterstützt. Durch die erhöhte Vorgabe an die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. der
Senkung des maximalen Anteils fossiler Brennstoffe gegenüber den gesetzlichen Vorgaben, wird
die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung gefördert. Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich
sieht denn auch vor, dass der CO2-Ausstoss bis zum Jahr 2050 auf eine Tonne pro Einwohnerin
und Einwohner zu senken ist.

Die Energiezonen sind, wie im Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV ausgeführt, in Übereinstim-
mung mit den übergeordneten planerischen Vorgaben, und die Einführung wird auch vom Kanton
explizit begrüsst. Im Rahmen der Energiezonen ist der Anschluss an die definierten leitungsgebun-
denen Energieträger eine von mehreren möglichen Standardlösungen und daher nicht mit § 295
Abs. 2 PBG vergleichbar. Auch stehen Energiezonen in keiner Weise in Konkurrenz zur Förderung
anderer energiepolitisch sinnvollen Investitionen, wie der Stromproduktion an und auf Gebäuden.

Aus den dargelegten Gründen werden die Anträge nicht berücksichtigt.

2.2 Im Zusammenhang mit Netto-Null
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Stellungnahme

Energiezonen sind ein baurechtliches Instrument, mit welchem ein Beitrag an die Umsetzung der
kommunalen Energiepolitik geleistet wird. Die Thematik von "Netto Null Treibhausgasemissionen"
ist Bestandteil dieser übergeordneten städtischen Energiepolitik und nicht der vorliegenden nut-
zungsplanerischen Vorlage zu Energiezonen. Dasselbe gilt für damit verbundene Kommunikati-
onsmassnahmen.

Die angesprochenen Volksabstimmungen zu solchen Gebieten – gemeint sind vermutlich Kredit-
beschlüsse für den Ausbau der Fernwärmeversorgung – stehen materiell nicht im Zusammenhang
mit den Energiezonen. Folglich sind infolge der Festsetzung von Energiezonen auch keine ergän-
zenden Beschlüsse zu diesen Volksabstimmungen zu fällen.

Aus den dargelegten Gründen werden die Anträge nicht berücksichtigt.
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2.3 Im Zusammenhang mit Kehrichtverbrennungs-Abwärme

Stellungnahme

Die leitungsgebundene Energieversorgung mit Abwärme und erneuerbaren Energien in energie-
planerisch definierten Gebieten, auf welche sich die Energiezonen unter anderem abstützen, ent-
spricht den übergeordneten richtplanerischen Vorgaben. Die damit verbundene Diskussion einer
fossilfreien Energiebereitstellung sowie damit verbundenen Kommunikationsmassnahmen ist nicht
Bestandteil der Energiezonen.

Aus den dargelegten Gründen werden die Anträge nicht berücksichtigt.
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2.4 Im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus fossiler Energieversorgung
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Stellungnahme

Die Diskussion über die zukünftige Strategie der Gasversorgung und die Beteiligung der Stadt Zü-
rich an der Energie 360° ist nicht Bestandteil der Energiezonen.

Aus diesem Grund können die Anträge nicht berücksichtigt werden.
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